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Inhalt:
Nr . 25 . Bekanntmachung des Staatsministeriums für den Landesteil

Oldenburg vom 31 . März 1931 , betreffend Regelung des
Kraftfahrzeugverkehrs auf öffentlichen Wegen.

Nr. 26.
Bekanntmachung des Staatsministeriums für den Landesteil Oldenburg,

betreffend Regelung des Kraftfahrzeugverkehrs auf öffentlichen
Wegen.

Oldenburg , den 31 . März 1931.

Auf Grund des Z 30 und 45 der Reichsverordnung
über Kraftsahrzeugverkehr vom 15. Juki 1930 (Reichs¬
gesetzblatt I Seite 276 ff.) und des Z 6 Abs. 4 des
Reichsgesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom
3. Mai 1909 in der Fassung vom 21. Juli 1923 und des
Artikels 9 H 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 1868,
betreffend die Organisation des Staatsministeriums , wird
unter Aufhebung der denselben Gegenstand betreffenden
Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17. Juni
1929 folgendes für den Landesteil Oldenburg bestimmt:
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Regelung des Verkehrs außerhalb der Städte
und geschlossenen Orte.

I. Verbot für nicht unter die Reichsverordnung fallende
Kraftfahrzeuge.

8 1.
Der Verkehr mit Kraftschlitten , Raupenkraftfahr¬

zeugen, selbstsahrenden Schneepflügen , Dampfpflügen
und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen der im K 2 Abs. 4
Ziffer 5 der Reichsverordnung über Kraftfahrzeugoer-
kehr angeführten Art ist verboten , sowie mit Zugmaschi¬
nen, deren Eigengewicht 9 Tonnen übersteigt , soweit nicht
besondere Erlaubnis vom Ministerium des Innern oder
auf Grund der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 13. September 1916, betreffend den Verkehr mit
Stratzenlokomotiven und Zugmaschinen auf Chausseen
usw., für die dort aufgeführten Fahrzeuge erteilt wird.

II. Verkehrsregelung für die Durchgangsstratzen

8 2.

Benennung der Durchgangs st ratzen.

Aus folgenden Amts - und Gemeindestratzen (Durch-
gangsstratzen ) :
1. Oldenburg -Wiefelstede-Varel,
2. Altjührden -Linswege,
3. Varel -Jaderberg,
4. Varel -Bockhorn-Zetel -Landesgrenze,
5. Bockhorn-Neuenburg -Landesgrenze,
6. Sande -Landesgrenze (Neustadt -Gödens ),
7. Ostiem-Schoost-Landesgrenze,
8. Jever -Sengwarden,
9. Jever -Carolinensiel,



10. BleXen-Burhave -Langwarden -Eckwarderhörne,
11. Rhaden -Atens,
12. Nordenham -Einswarden,
13. Abbehausen-Seefeld,
14. Brake -Eolzwarden -Sürwürden,
15. Oldenburg -Holle -Neuenkoop-Berne,
16. Neuenkoop-Hude-Grüppenbührm -Delmenhorst,
17. Husum-Lemwerder,
18. Arögerdorf -Grüppenbühren -Ganderkesee-Adelheide,
19. Delmenhorst -Adelheide-Landesgrenze,
20. Varrel -Moordeich-Stuhr -Landesgrenze (Brinkum ),
21. Hude-Lintel -Lirchhatten -Wildeshausen,
22. Steinkimmen -Llirchhalten-Huntlosen -Wardenburg,
23. Wildeshausen -Landesgrenze (Harpstedt ),
24. Wildeshausen -Visbek-Emstek-Lloppenburg -Peheim-

Landesgrenze,
25. Wildeshausen -Goldenstedt -Vechta-Essen,
26. Msbek-Eoldenstedt -Denghausen -Landesgrenze,
27. Eoldenstedt -Landesgrenze (Twistringen ),
28. Cappeln -Bakum -Lohne,
29. Südlohne -Kroge -Landesgrenze,
30. Damme -Dümmerlohausen -Landesgrenze,
31. Steinfeld -Holdorf -Neuenkirchen-Landesgrenze

(Vörden ),
32. Neuenkirchen-Landesgrenze (Alfhausen),
33. Holdors -Dinklage -Wulfenau -Landesgrenze (Quaken

brück),
34. Löningen-Landesgrenze (Menslage ),
35. Löningen-Landesgrenze (Wachtum),
36. Lastrup-Bahnhof Hemmelte,
37. Peheim-Markhausen -Ellerbrok,
38. Varrelbusch-Garrel -Littel -Wardenburg,
39. Friesoythe -Sedelsberg,
40. Strücklingen-Landesgrenze (Potshausen ),
41. Friesoythe -Barstel,
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42 . Bartzel -Edewecht-OIdenburg,
43 . Bartzel -Augustfehn-Landesgrenze (Südgeorgsfehn ),
44 . Apen-Landesgrenze (Leer),
wird der Verkehr mit Kraftfahrzeugen nach Maßgabe
der ZK 3—8 geregelt.

8 3-

Kraftomnibusse.
Der Verkehr mit Kraftomnibussen ist verboten,

wenn nicht alle Räder mit Luftreifen versehen sind, oder
wenn das Gesamtgewicht (Eigengewicht zuzüglich der nach
der Tragfähigkeit des Wagens zulässigen Höchstbelastung)
9 Tonnen übersteigt . Ausnahmen können für den ein¬
zelnen Fall vom Amt , allgemeine Ausnahmen nur vom
Ministerium des Innern zugelassen werden. Letzteres
kann auch weitergehende Verkehrsverbote erlassen.

8 4.
L a stkr a f t w a g en.

Das Gesamtgewicht (Z 3) der Lastkraftwagen darf
5,5 Tonnen nicht übersteigen.

8 b.
Anhänger an Lastkraftwagen.

Das Gesamtgewicht (ß 3) eines von einem Last¬
kraftwagen mitgeführten Anhängers darf 5,5 Tonnen
nicht übersteigen. Einachsige Anhänger dürfen nur die
Hälfte des vorbeizeichneten Gesamtgewichts haben . Die
Anhänger müssen an allen Rädern mit Luftreifen ver¬
sehen sein.

§ 6.
Zugmaschinen.

Das Eigengewicht der Zugmaschinen darf 4 Tonnen
nicht übersteigen.
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Die Geschwindigkeit darf 16 ürv in der Stunde nicht
überschreiten, wenn die Zugmaschinen und die von
ihr mitgesührten Anhänger nicht an allen Rädern mit

> Luftreifen versehen sind.

Anhänger an Zugmaschinen.

Das Gesamtgewicht (ß 3) eines von einer Zug --
maschine mitgeführten Anhängers darf 5,5 Tonnen nicht
übersteigen. Einachsige Anhänger dürfen nur die Hälfte
des vorbeizeichneten Gesamtgewichts haben . Für die
Achslasten der Anhänger ohne Gummibereifung gelten
die in den Ausführungsbestimmungen zur Wegeordnung
festgesetzten Gewichtsgrenzen.

8 L.
Ausnamen und weitergehende Verbote.

Ausnahmen von den Bestimmungen der ZZ 4—7
können nur vom Ministerium des Innern nach Anhörung
der Wegepflichtigen zugelassen werden, es sei denn, daß
die Wegepflichtigen selbst allgemein oder für den Linzel¬
fall mit einer über die vorstehenden Beschränkunngen
hinausgehenden Benutzung ihrer Wege oder von Teil¬
strecken durch Lastkrastfahrzeuge einverstanden sind.

III. Verkehrsregelung für die übrigen Amts- und Ge-
meindestratzen.

8 9.

Die Aemter werden ermächtigt, den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen auf den in Z 2 nicht aufgeführten
Amts - und Eemeindestraßen zu beschränken mit der Maß¬
gabe, daß ohne Zustimmung des Ministeriums des In¬
nern der Verkehr nicht verboten werden darf



a) für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht (Z 3)
von nicht mehr als 4 Tonnen,

ich für Zugmaschinen mit einem Eigengewicht von nicht
mehr als 3 Tonnen und mit einer Höchstgeschwindigkeit
von nicht mehr als 8 km, in der Stunde,

c) für Zugmaschinen, die an allen Rädern mit Luftreifen
versehen sind, mit einem Eigengewicht von nicht mehr
als 4 Tonnen,

ä ) für Anhänger mit einem Gesamtgewicht (8 3) von
nicht mehr als 4 Tonnen , wenn sie an allen Rädern
mit Luftreifen versehen sind,

e) für Anhänger an unter b) genannten Zugmaschinen,
auch wenn sie mit anderer Bereifung versehen sind,
und ihr Gesamtgewicht (§ 3) 4 Tonnen nicht über¬
steigt.

8. Regelung des Verkehrs in den Städten
und geschlossenen Orten.

§ io.

In den Städten und geschlossenen Orten kann der
Verkehr mit Kraftfahrzeugen innerhalb der Grenzen des
Z 3V der Reichsoerordnung durch örtliche Polizeiverord¬
nung oder durch Einzelbeordnung geregelt werden . Die
Polizeiverordnungen unterliegen der Genehmigung des
Ministeriums des Innern , die Einzelbeordnung ist Auf¬
gabe der Aemter oder der Stadtmagistrate der Städte
I. Klasse.

6. Schluß- und Strafbestimmungen.
8 11-

Widerruflichkeit der Ausnahmen.

Alle Ausnahmen gelten stets als Widerruflich erteilt.
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8 12.

Ausweis für Ausnahmen.

In allen Einzelfällen , in denen Ausnahmen zuge¬
lassen sind, haben die Fahrzeugführer einen behördlichen
Ausweis bei sich zu führen und auf Verlangen des Poli¬
zeibeamten oder eines Wegebaubeamten einschließlich der
Wegewärter vorzuzeigen.

8 13.

Warnungstafeln.
Aus Gewichtsbeschränlungen sowie auf sämtliche über

die Anordnungen dieser Bekanntmachung hinausgehenden
Beschränkungen und Verbote ist durch Warnungstafeln
in der vom Ministerium des Innern vorgeschriebenen
Form hinzuweisen. Die Warnungstafeln sind als Zu¬
behör der Wege (Artikel 7 Z 2 der Wegeordnung ) vom
Wegepflichtigen zu setzen und zu unterhalten . Solange
er die Tafeln zur Kennzeichnung der Eewichtsbeschrän-
kungen nicht setzt, gelten für die durch diese Tafeln nicht
gekennzeichneten Wege die in der Reichsverordnung über
Kraftfahrzeugverkehr getroffenen Anordnungen.

8 14-
Zeitweilige Verkehrsbeschränkung.

Die von den Aemtern und Stadtmagistraten der
Städte I. Klasse als Wegepolizeibehörden für den Fuhr¬
werksverkehr angeordneten Aufhebungen und Beschrän¬
kungen der Benutzung der Straßen gelten auch für den
Kraftfahrzeugverkehr . Dasselbe gilt für die Anordnungen
der Aemter, die sie auf Grund der Verfügung des
Ministeriums des Innern vom 25. Februar 1908 treffen,
nach der sie ermächtigt sind, bei Amts - und Staats-



wegen die dem Ministerium Anstehende zeitweilige Auf¬
hebung oder Beschränkung der Wegebenutzung anzuord¬
nen.

8 15.

Strafen.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen bis zu
150 NK bestraft , soweit nicht nach Z 21 des Reichs¬
gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen oder nach
anderen Gesetzen eine höhere Strafe eintritt.

8 16.

Aend erung der Durchgangsstraß  en.

Das Ministerium des Innern kann die im A 2 ge¬
nannten Straßen als Durchgangssträßen aufheben sowie
andere Straßen als Durchgangsstraßen bestimmen. Solche
Aenderungen sind in den Oldenburgischen Anzeigen be¬
kannt zu machen.

8 17-

Uebertragung von Befugnissen an das
Ministerium des Innern.

Soweit die oberste Landesbehörde nach Z 30 der
Reichsverordnung ermächtigt ist, ihr vorbehaltene Be¬
fugnisse auf die höhere Verwaltungsbehörde zu über¬
tragen , werden diese Befugnisse dem Ministerium des
Innern erteilt . Ferner wird für die Wegestrecken, die
dem Durchgangsverkehr dienen (85a  des Reichsgesetzes
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen ), die Zustimmung
zur Beschränkung der Geschwindigkeit von Kraftfahr¬
zeugen dem Ministerium des Innern allgemein erteilt,
soweit es sich nicht um eine Beschränkung der Eeschwin-
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digkeit von Kraftfahrzeugen bis zu 5,5 Tonnen Gesamt¬
gewicht auf weniger als im Z 18 Abs. 3 der Reichsver-
ordnung festgesetzt ist, handelt.

8 18.

Inkrafttreten der Bekanntmachung.
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Mai 1931 in

Kraft.

Oldenburg , den 31. März 1931.

Staatsministerium.

Cassebohm . Or . Driver.
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